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Hinweis zu unseren Sicherheitsinformationen  
 
in Verbindung mit der VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006  zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer St offe (REACH) 
 
 
 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ist unser 

Produkt ein Erzeugnis. 

Nach REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) ist ein Sicherheitsdatenblatt (gemäß 

Artikel 31 REACH-VO.) nur noch für Stoffe und Stoffgemische, nicht aber für Erzeugnisse 

vorgeschrieben. Wir stellen unseren Kunden jedoch Sicherheitsinformationen zur 

Verfügung, die sich in Form und Inhalt an den früheren Sicherheitsdatenblättern 

orientieren.  

Es handelt sich hierbei um allgemeine Sicherheitsempfehlungen. Je nach Einzelfall kann 

es sein, dass diese für den Produktionsprozess beim Verarbeiter nicht zutreffen oder 

nicht ausreichend sind. Eventuelle Sicherheitsmaßnahmen während der Verarbeitung 

des Produktes müssen daher vom Verarbeiter des Produktes unter Berücksichtigung 

seines Produktionsprozesses definiert werden. 

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Bleihaltiger Stahl 

Blei (metallisch, CAS Nr. 7439-92-1) wurde in der EU mit Wirkung zum 01.03.2018 als 

„reproduktionstoxisch Kat. 1A“ gemäß CLP eingestuft.  

In der Folge wurde Blei nun von der europäischen Chemikalienagentur (ECHA) am 

27.6.2018 als sogenannter „SVHC Stoff“ in die Kandidatenliste aufgenommen. Die Stoffe 

der Kandidatenliste werden von der ECHA weitergehend untersucht. Hierbei wird 

festgelegt, ob für die Verwendung dieser Stoffe zukünftig eventuell ein 

Registrierungsverfahren durchgeführt werden muss.  



 

 
 
 

Bereits heute bestehende Arbeitsschutzmaßnahmen, die bei der Verarbeitung des 

bleihaltigen Stahls erforderlich sind, entnehmen Sie bitte den von uns bereitgestellten 

Sicherheitsinformationen.  

Die Saarstahl AG kommt weiterhin ihrer Verantwortung für Gesundheit und Umwelt nach 

und wird die Herstellung ihrer Produkte selbstverständlich an den vorliegenden 

Genehmigungsvorgaben ausrichten und ihrer Produktbeobachtungspflicht nachkommen.  

Ebenso werden wir alles Notwendige in die Wege leiten, um Sie auch zukünftig mit der 

gewohnten Zuverlässigkeit mit unseren Produkten beliefern zu können. Über neue 

wichtige Entwicklungen werden wir Sie zeitnah informieren.  

Die Saarstahl AG ist der Auffassung, dass die Verwendung von Blei als Legierungsmittel 

im Stahl eine beherrschte Technik ist und durch die verbesserten 

Zerspanungseigenschaften sowohl energetisch als auch wirtschaftlich deutliche Vorteile 

gegenüber anderen Legierungsmitteln und Herstellverfahren vorhanden sind. 

Für Fragen stehen Ihnen unsere technischen und kaufmännischen Ansprechpartner zur 

Verfügung. Sie können uns aber auch gerne zentral unter der folgender Mailadresse 

kontaktieren: Kandidatenliste@saarstahl.com. 


